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Eine gute Wasserqualität der Oberflächengewässer ist wichtig, um die 
Gewässerökosysteme und unsere Trinkwasserressourcen zu schützen. 
Mit dem Bau von Abwasserreinigungsanlagen wurde die Wasserqualität in 
den letzten Jahrzehnten massiv verbessert. Mit der zunehmenden 
Besiedlungsdichte, dem Anstieg der Wassertemperaturen oder den 
stofflichen Belastungen aus Siedlungen, Verkehrsflächen, Landwirtschaft 
und anderen Nutzungen nimmt der Druck auf die Gewässer jedoch stetig 
zu.

Verschiedene Forschungsprojekte (NFP50 «Hormonaktive Stoffe: 
Bedeutung für Menschen, Tiere und Ökosysteme», Netzwerk 
Fischrückgang Schweiz «Fischnetz») der letzten Jahre untersuchten die 
Probleme von Mikroverunreinigungen und wiesen auf die Notwendigkeit 
einer Optimierung der Abwasserreinigung hin. 
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Unter Mikroverunreinigungen versteht man organische Substanzen, 
welche in den Gewässern in Konzentrationen im Bereich von wenigen 
Nano- bis Mikrogramm pro Liter vorkommen und die bereits in so tiefen 
Konzentrationen den Ablauf grundlegender biochemischer Prozesse in der 
Natur beeinflussen können. Darunter fallen einerseits viele synthetische 
Substanzen wie Arzneimittelwirkstoffe, Stoffe mit bioziden Eigenschaften 
(z.B. für Materialschutz oder Gartenpflege), Lebensmittelzusatzstoffe, 
Inhaltsstoffe von Kosmetika oder Reinigungsmitteln, etc., aber auch Stoffe 
natürlichen Ursprungs wie beispielsweise Hormone. 
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Mikroverunreinigungen führen in den Gewässern zu unerwünschten 
Effekten. Für den kontinuierlichen Eintrag solcher problematischer 
Substanzen bilden die kommunalen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) 
den bedeutendsten Eintragspfad. 

Die heutigen kommunalen ARA sind auf die Elimination von Feststoffen, 
abbaubaren organischen Stoffen sowie Nährstoffen ausgelegt. Sie tragen 
massgeblich zum Gewässerschutz und zur generell guten Wasserqualität 
der Schweizer Oberflächengewässer bei. Auch einige 
Mikroverunreinigungen werden in einer aktuellen, gemäss Stand der 
Technik ausgebauten ARA gut entfernt. Viele dieser potentiell schädlichen 
Substanzen werden biologisch aber nicht abgebaut und haften auch nicht 
am Klärschlamm. Sie werden, weil sie kontinuierlich aus Haushalten oder 
Gewerbe in die Kanalisation gelangen, zusammen mit dem gereinigten 
Abwasser in die Gewässer eingetragen. 

Die durchgeführten Studien und Pilotversuche haben gezeigt, dass 
weitergehende Reinigungsverfahren auf kommunalen ARA eine wirksame 
Massnahme zur Verbesserung der Wasserqualität der Gewässer sind.
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Die durchschnittlichen Kosten für die Abwasserreinigung der Schweiz 
belaufen sich heute auf rund 0.70 Fr./m³, resp. rund 130 
Fr./Einwohner/Jahr (nur ARA-Kosten). Durch eine Erweiterung mit einer 
zusätzlichen Reinigungsstufe (Ozon oder Aktivkohle) steigen die 
Abwasserreinigungskosten je nach Ausbaugrösse um 0,5–0.30 Fr./m³, bei 
ungünstigen Verhältnissen (Abwasserzusammensetzung, Infrastruktur 
etc.) können sie höher ausfallen. Die Mehrkosten sind für die PAK-
Anwendung und die Ozonung vergleichbar und hängen vor allem von der 
Anlagengrösse, der vorhandenen Infrastruktur sowie der 
Abwasserzusammensetzung ab. Das angestrebte Massnahmenpaket 
führt zu jährlichen Mehrkosten der Abwasserreinigung von ca. 130 Mio. 
Fr., resp. 17 Fr./Einwohner. 
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Es sind nicht alle ARA betroffen

Dieser Ausbau wird in der aktualisierten Gewässerschutz-gesetzgebung 
geregelt, die seit Januar 2016 in Kraft ist. Der Bau zusätzlicher 
Reinigungsstufen erfolgt dort, wo der Nutzen am grössten ist: Erstens 
werden zum Schutz aquatischer Ökosysteme Kläranlagen mit mehr als 
8‘000 angeschlossenen Einwohner/innen ausgebaut, die mehr als 10% 
Abwasseranteil im Vorfluter und somit eine ungenügende Verdünnung 
aufweisen. Zweitens betrifft es zum Schutz der Trinkwasserressourcen 
ARA im Einzugsgebiet von Seen mit mehr als 24‘000 angeschlossenen 
Einwohner/ innen sowie andere Anlagen ab 8000 angeschlossenen 
Einwohnern, wenn eine Reinigung aufgrund besonderer 
hydrogeologischer Verhältnisse erforderlich ist (Karstgebiete). Und drittens 
werden die grössten ARA mit mehr als 80‘000 angeschlossenen 
Einwohner/-innen ausgebaut, um die Frachten an MV stark zu verringern. 
Der Kanton legt in der Regel die betroffenen ARA und den spätesten 
Ausbau-Zeitpunkt in seiner kantonalen Planung fest. Je nach Situation 
kann auch die Aufhebung einer ARA oder die Ableitung in einen grösseren 
Vorfluter aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht sinnvoll sein, um 
insbesondere stark belastete Gewässer zu entlasten. 
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Die kantonale Einzugsgebiets-Planung bezeichnet die Anlagen, die 
ausbauen müssen.

Das Verfahren zur Gewährung von Abgeltungen beinhaltet drei Phasen:

Die erste Phase der Anhörung findet nach dem Variantenstudium oder 
dem Vorprojekt statt.

Ziel der Anhörung ist ein gegenseitiger Abgleich des Vorgehens, sodass 
alle Beteiligten Sicherheit haben für die Weiterführung des Projekts.

Die Aufgaben von Kanton und Bund sind dabei klar getrennt:

• Der Kanton ist für die technische Prüfung (Aufsicht) und den Vollzug 
zuständig

• Das BAFU hat die Oberaufsicht und entscheidet über die Abgeltung

Für die Anhörung sollte etwa 3 Monate Zeit eingeplant werden.

-> die zweite Phase ist die Zusicherung
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Die Zusicherung von Abgeltungen erfolgt aufgrund des 
Abgeltungsgesuchs, das in der Regel auf dem Bauprojekt basiert.

Der Kostenvoranschlag im Abgeltungsgesuch muss zwei separaten 
Spalten aufweisen: anrechenbar, nicht anrechenbar. Welche Kosten 
anrechenbar resp. nicht anrechenbar sind, wird in der Vollzugshilfe 
aufgelistet.

Zudem muss ein Zeitplan für Auszahlungen erstellt werden.

Grundsätze für die Anrechenbarkeit von Kosten sind:

 Tatsächlich entstanden

 Unmittelbar nötig

Sehr wichtig ist: Die Zusicherung des BAFU muss zwingend vorhanden
sein, bevor mit der Realisierung begonnen wird. 

Für die Zusicherung sollte etwa 3 Monate Zeit eingeplant werden.

-> die dritte und letzte Phase ist die Auszahlung
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Für die Auszahlung ist eine detaillierte Kostenabrechnung nötig.

Wenn in der Zusicherung vereinbart, können Teilzahlungen gemacht 
werden.

Um auf das nächste Kalenderjahr von der Abgabe befreit zu werden, sind 
zwei Fristen zu beachten:

• Die Endkostenabrechnung muss bis am 30. September beim Kanton 
sein.

• Und dieser muss sie bis am 31. Oktober ans BAFU weitergeleitet 
haben.

15



Ausbau-Zeitpunkt:

Falls primär der wirtschaftliche Betrieb der ARA im Vordergrund steht, 
lohnt sich ein früher Ausbau sehr selten. In der Regel werden die 
zusätzlichen Betriebskosten höher sein als die eingesparte 
Abwasserabgabe. Im Übrigen fallen auch zusätzliche Kapitalkosten an. 
Bei der Planung sind aber andere Faktoren zu berücksichtigen, wie ein 
geplanter Umbau, der Zustand des Gewässers, etc.
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Mikroverunreinigungen können mit Ozon oder Aktivkohle aus dem 
kommunalen Abwasser eliminiert werden. Es zeigt sich, dass diese 
Verfahren über die letzten Jahre tendenziell kompakter und günstiger 
geworden sind. 
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Mit Ozon werden die MV durch chemische Prozesse umgewandelt und 
deren biologische Aktivität wird stark reduziert.

Ozon und OH-Radikale zerstören die Spurenstoffe. Die Bruchteile haben 
keine Wirkung.

Die übrigen Abwasserinhaltsstoffe reagieren ebenfalls mit Ozon und OH-
Radikalen. Die meisten dieser Reaktionsprodukte haben auch keine 
Wirkung.

Eine Ozonung kann bei den meisten ARA in der Schweiz mit gutem 
Gewissen gebaut werden. Dies sind ARA mit hauptsächlich kommunalem 
Abwasser. Die Behandlung mit Ozon hat hier viele positive Effekte auf die 
Qualität des gereinigten Abwassers (Reduktion Spurenstoffe und 
ökotoxikologischer Effekte, Hygienisierung, Entfärbung). Auch bei ARA mit 
einem gewissen Anteil an industriellen Einleitern kann der Bau einer 
Ozonung möglich sein. Grundsätzlich gilt aber, dass jeweils im Einzelfall 
die Randbedingungen sorgfältig abgeklärt werden müssen. Dazu gibt es 
die VSA-Empfehlung „Abklärungen zur Verfahrenseignung Ozonung“ 
(siehe Folie 23). Dazu sollte vorgängig im Rahmen des Vorprojekts die 
VSA Empfehlung „Abklärungen zur Verfahrenseignung Ozon“ verwendet 
werden, in die das Ozontestverfahren integriert wurde. Darin wird u.a. die 
Bildung bekannter problematischer Umwandlungsprodukte wie Bromat 
und Nitrosamine angeschaut. Zusätzlich werden ökotoxikologischen 
Abklärungen empfohlen. Diese erfassen im Gegensatz zu einzelnen 
chemischen Messungen die Summenwirkungen möglicher unbekannter 
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problematischer Umwandlungsprodukte. Wichtig ist es auch, die weitere 
Entwicklung des Einzugsgebiets im Blick zu behalten. Sollen bestimmte Industrien 
angesiedelt werden, ist dies zu berücksichtigen. Schlussendlich ist somit eine 
Gesamtbeurteilung des Abwassers zur Behandelbarkeit mit Ozon möglich. In 
unklaren Fällen werden Alternativen zur Ozonung empfohlen.
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Ozon wird aus Sauerstoff vor Ort hergestellt und im Ozonreaktor mit dem 
gereinigten Abwasser in Kontakt gebracht. Die Aufenthaltszeit im 
Kontaktreaktor ist so zu wählen, dass auch bei Regenwetter ausreichend 
Zeit bleibt, damit das Ozon abreagieren kann und nicht bis in die 
biologische Nachbehandlung gelangt.

Im Umgang mit Ozon und Sauerstoff müssen sicherheitstechnische 
Aspekte berücksichtigt werden. Beispielsweise muss das Restozon in der 
Abluft zerstört werden, bevor es in die Umgebung abgegeben wird, da es 
sich um ein Reizgas handelt.
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Die Spurenstoffe lagern sich an die Aktivkohle an. 

Im Fall von Pulveraktivkohle (PAK) wird diese dann in die Biologie 
zurückgeführt (um möglichst viel von der Adsorptionskapazität zu 
brauchen) und mit dem Klärschlamm verbrannt. Der Faulungsprozess
wird durch die PAK  nicht negativ beeinflusst (siehe Faktenblatt auf 
www.micropoll.ch, Dokumente, Faktenblätter).

Im Fall von granulierter Aktivkohle (GAK) wird diese regeneriert und 
wieder verwendet.

Es ist wichtig, dass die PAK und GAK vom Abwasser abgetrennt werden, 
um den Aktivkohle-Schlupf so gut wie möglich zu minimieren. 
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Die PAK wird bei diesem Verfahren in einen Kontaktreaktor dosiert, wo die 
Reaktion stattfindet. Anschliessend wird die PAK in einer Sedimentation 
abgeschieden und zurück in den Kontaktreaktor geführt
(Aufkonzentrieren). Der Sandfilter übernimmt die Funktion der «Polizei-
Stufe» und hält die feine PAK zurück.

Das Herzstück der Anlage ist die PAK-Dosierung. Sie kann anfangs am 
ehesten Probleme verursachen und es müssen Sicherheitsvorschriften im 
Umgang mit der PAK eingehalten werden. 

Fäll- und Flockungshilfsmittel sind entscheidend für die 
Flockenausbildung.
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Zur Spurenstoffelimination auf kommunalen Kläranlagen haben sich 
bislang zwei Verfahren etabliert: der Einsatz von Ozonung, sowie der 
Einsatz von Aktivkohle. Wird in der Schweiz eines der beiden Verfahren 
vorgeschrieben, bzw. bevorzugt?

Nein, es wird weder eines der beiden Verfahren bevorzugt noch 
vorgeschrieben. Das Ziel ist, die jeweils bestmögliche Lösung für die 
einzelne ARA zu eruieren und umzusetzen. Dabei müssen verschiedene 
Aspekte mitberücksichtigt werden, wie beispielsweise: Platzverhältnisse, 
bestehende Infrastrukturen, vorgeschaltetes biologisches 
Reinigungsverfahren, bestehende Kapazitäten, etc. Ein weiterer 
relevanter Punkt insbesondere für die Behandlung mit Ozon ist die 
Abwasserzusammensetzung. Hier geht es insbesondere darum, 
vorgängig abzuklären, ob ein bestimmtes Abwasser überhaupt für eine 
Ozonung geeignet ist.
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Das Variantenstudium (meist auf Stufe Machbarkeitsstudie) kann je nach 
Voraussetzungen als Ideenwettbewerb mit mehreren Planer-Büros 
erfolgen, wenn die MV-Stufe nicht stark in andere Ausbau-Projekte 
eingebunden ist.

35



36



37



38



39



40



41



42



43



Die Verschmutzung von Süsswasser-Ökosystemen durch Mikro-
verunreinigungen gilt heute als ein wichtiges Umweltproblem. Die Wirkung 
von Mikroverunreinigungen auf spezifische Organismen ist mit einer Fülle 
von Daten dokumentiert. Noch wenig bekannt ist hingegen, wie sich 
Mikroverunreinigungen auf die komplexen Strukturen und Funktionen 
ganzer aquatischer Ökosysteme auswirken.

EcoImpact, ein abteilungsübergreifendes, interdisziplinäres 
Forschungsprojekt der Eawag, hat zum Ziel, diese Wissenslücke zu 
schliessen. EcoImpact, welches 2013 startete, wurde vor allem im 
Hinblick auf den künftige technische Ausbau von ARA in der Schweiz 
initiiert. Die damit verbundenen Veränderungen bieten eine einmalige 
Gelegenheit, die Auswirkungen von Mikroverunreinigungen auf natürliche 
aquatische Ökosysteme zu untersuchen. Dazu werden zwei Ansätze 
verfolgt: eine Feldstudie an ausgewählten Ausläufen von 
Abwasserreinigungsanlagen sowie Experimente unter kontrollierten 
Bedingungen, unter anderem in einem Rinnensystem (Maiandros) mit 
kontrollierter chemischer Zusammensetzung des Wassers. Maiandros
wurde entwickelt, um die Wirkung von Mischungen von 
Mikroverunreinigungen auf biologische Systeme experimentell 
untersuchen zu können. Quelle Text: Eawag-Homepage

Für die Durchführung individueller Abklärungen zur Wasserqualität vor-
und nach dem Ausbau für ARA, die nicht an diesem Forschungsprojekt 
teilnehmen, können einfachere Tests durchgeführt werden. Dazu kann die 
VSA-Plattform kontaktiert werden, da die Auswahl an geeigneten Tests 
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noch in Abklärung ist.
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